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Amtliche Bekanntmachungen 

Handwerkskammer Lübeck - Änderung der Prüfungsordnung der Handwerkskammer 
Lübeck für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen im Bereich der Handwerks-
ordnung  

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Lübeck hat in ihrer Sitzung am 13.12.2022 folgende Änderung 
der Prüfungsordnung der Handwerkskammer Lübeck für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen im 
Bereich der Handwerksordnung beschlossen: 
 

Neu eingeführt wurde § 14a - Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen 
(1)  Sind in der Fortbildungsprüfung Aufgaben schriftlich zu bearbeiten, kann die Handwerkskammer be-

stimmen, dass diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem festgelegten Prüfungsort unter Auf-
sicht durchgeführt werden. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss nach § 44 der Hand-
werksordnung einzubeziehen. Die Prüfungsausschüsse sind rechtzeitig zu informieren. 

(2)  Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt unter folgenden Maßgaben: 
 1. die Handwerkskammer hat die erforderlichen digitalen Endgeräte mit der erforderlichen digitalen 

Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur Verfügung zu stellen 
 2. den zu prüfenden Personen und den Prüfenden ist vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit zu ge-

ben, sich mit dem digitalen Prüfungssystem vertraut zu machen 
 3. während der Abnahme der Prüfungsleistung hat eine für das digitale Prüfungssystem technisch 

sachkundige Person zur Verfügung zu stehen 
 4. bei nicht durch die zu prüfende Person zu vertretenden technischen Störungen ist der damit verbun-

dene Zeitverlust durch entsprechende Zeitverlängerung auszugleichen 
 5. es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik die von den zu prüfenden Perso-

nen und den Prüfenden eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und innerhalb der Aufbewah-
rungsfrist nach § 28 dauerhaft zugeordnet werden können. Die Unveränderbarkeit der abschließend 
übermittelten Daten durch die zu prüfenden Personen und die Prüfenden ist sicherzustellen. 

 Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind einzuhalten. 

 

§ 17 Abs. 3 Satz 1 lautet nunmehr: 

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von den zu prüfenden Personen ausdrücklich gegenüber der 

Aufsicht oder dem Vorsitz oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden gerügt werden. 

 

§ 19 Abs. 3 lautet nunmehr: 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung 
mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungs-
handlungen, kann der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation den Prüfungsteil oder die gesamte Prü-
fung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Ab-
nahme und abschließenden Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdelegation die Prüfungs-
leistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten.  

 

§ 21 wurde wie folgt ergänzt: 
Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwi-
schen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 
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Dieser Beschluss wurde am 04.04.2023 vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein genehmigt.  
 
Ausgefertigt:  
Lübeck, 21.04.2023 
 
Handwerkskammer Lübeck 
 
 
 
Ralf Stamer     Andreas Katschke 
Präsident     Hauptgeschäftsführer  
 


